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VORWORT
Obwohl Europa seit über 60 Jahren weltweit eine führende Rolle bei
der Liberalisierung der reproduktiven Rechte einnimmt, ist der
Zugang zu sicherer und legaler Abtreibung, Verhütung,
Leihmutterschaft, In-vitro-Fertilisation und Eizellenspenden immer
noch nicht in allen EU-Mitgliedstaaten gewährleistet. Während einige
Mitgliedstaaten in ihrer Politik einen sehr liberalen Ansatz verfolgen,
halten andere nach wie vor strenge Gesetze aufrecht, die im Vergleich
dazu überholt erscheinen.

Alle Personen in der Europäischen Union sollten dasRecht haben, ihre
eigenen Entscheidungen über ihre reproduktiven Möglichkeiten zu
treffen, unabhängig von ihrem Wohnort, ihrem Geschlecht oder ihrer
sexuellen Ausrichtung. Leider gibt es jedoch noch immer keinen
„europäischen Standard“ für reproduktive Rechte. Inwieweit eine
Person Entscheidungenüber ihre reproduktiven Möglichkeiten treffen
kann oder nicht, hängt immer noch davon ab, wo sie lebt.Gleichzeitig
haben alle Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten der Europäischen
Union als EU-Bürger das Recht, sich innerhalb der Europäischen
Union frei zu bewegen und in jeden EU-Mitgliedstaat einzureisen und
sich dort aufzuhalten.

Dieses Handbuch zielt daher darauf ab, alle Personen, die bei der
Ausübung ihres Rechts auf Selbstbestimmung in der EU auf
Hindernisse stoßen, über ihre Rechte in Bezug auf
Schwangerschaftsabbruch, Verhütung, Leihmutterschaft, Adoption
und künstlicheBefruchtung in allen 27Mitgliedstaaten zu informieren.

Moritz Körner, Mitglied des Europäischen Parlaments
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I. SCHWANGERSCHAFTS-
ABBRUCH
In welchen EU-Ländern ist ein Schwangerschaftsabbruch
grundsätzlich OHNE Angabe von Gründen möglich?

Schweden

Slowenien
Slowakei
Rumänien
Portugal

Niederlande

Luxemburg
Litauen

Italien

Irland

Deutschland
Griechenland

Frankreich
Finnland
Estland

Dänemark
Tschechien
Zypern
Kroatien
Bulgarien
Belgien
Österreich

In welchen EU-Ländern gibt es KEINE vorgeschriebeneWartezeit
nach einem Antrag auf Schwangerschaftsabbruch (obligatorische
Zeit zwischen dem Datum, an dem ein Schwangerschaftsabbruch
erstmals beantragt wird, und dem Tag, an dem er statt昀椀ndet)?

Schweden

Slowenien

Rumänien

Polen

Luxemburg
Griechenland

Finnland
Estland

Dänemark
Tschechien
Zypern
Kroatien
Bulgarien

Österreich

In welchen EU-Ländern besteht KEINE Verp昀氀ichtung, sich vor
einem Schwangerschaftsabbruch einer obligatorischen Beratung
zu unterziehen oder von einem Arzt verp昀氀ichtende
Informationen zu erhalten?

Schweden

Slowenien

Rumänien
Portugal

Polen

Luxemburg

Lettland

Irland

Griechenland

Frankreich
Finnland
Estland

Dänemark
Tschechien
Zypern

Bulgarien

Österreich
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In welchen EU-Ländern kann ein Schwangerschaftsabbruch auf Antrag
nach der 16. Schwangerschaftswoche durchgeführt werden?

Schweden (bis zu 18 Wochen)
Niederlande (bis zu 22 Wochen)

In welchen EU-Ländern kann ein Schwangerschaftsabbruch aus
sozioökonomischen Gründen (z. B. Alter, Familienstand oder
昀椀nanzielle Situation) nach Ablauf der Frist durchgeführt werden?

Finnland
Estland

Dänemark

In welchen EU-Ländern sind Abtreibungspillen erhältlich?

Schweden
Spanien
Slowenien

Rumänien
Portugal

Polen
Niederlande

Luxemburg

Lettland
Italien

Irland
Ungarn

Deutschland
Griechenland

Frankreich
Finnland
Estland

Dänemark
Tschechien

Kroatien
Bulgarien
Belgien
Österreich

Österreich

In welchen EU-Ländern ist KEINE vorherige Zustimmung eines
Elternteils, des Vormunds, eines Arztes oder einer sonstigen
Amtsperson erforderlich, bevor eine Frau unter 18 Jahren
Zugang zu einem Schwangerschaftsabbruch hat?

Schweden



II. EMPFÄNGNIS-
VERHÜTUNG
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In welchen EU-Ländern sind Antibabypillen und
Hormonp昀氀aster OHNE ärztliches Rezept erhältlich?

Italien

Griechenland
Kroatien
Bulgarien
Belgien

In welchen EU-Ländern sind Spiralen OHNE ärztliches Rezept
erhältlich?

Italien

Ungarn

Kroatien
Bulgarien

In welchen EU-Ländern sind Notfallverhütungsmittel
(„Pille danach“) OHNE ärztliches Rezept erhältlich?

Schweden
Spanien
Slowenien
Slowakei
Rumänien
Portugal

Niederlande
Malta
Luxemburg
Litauen
Lettland
Italien

Irland
Ungarn

Deutschland
Griechenland

Frankreich
Finnland
Estland

Dänemark
Tschechien
Zypern
Kroatien
Bulgarien

Österreich
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In welchen EU-Ländern ist KEINE vorherige Zustimmung
eines Elternteils oder des Vormunds erforderlich, bevor
eine Frau im Alter zwischen 16 und 18 Jahren Zugang zu
Verhütungsmitteln hat?

Spanien
Slowenien

Rumänien

Niederlande

Litauen

IrlandDänemark

Bulgarien

In welchen EU-Ländern besteht KEIN Mindestalter für den
Zugang zu Verhütungsmitteln?

Schweden

Portugal

Luxemburg

Lettland
Italien

Deutschland
Frankreich
Finnland
Estland

Tschechien
Zypern

Belgien
Österreich

Österreich



III. KÜNSTLICHE
BEFRUCHTUNG
In welchen EU-Ländern gibt es KEINE besonderen
Anforderungen für den Zugang zu künstlicher Befruchtung?

In welchen EU-Ländern haben Alleinstehende Zugang zu
künstlicher Befruchtung?

In welchen EU-Ländern ist eine künstliche Befruchtung nach dem
45. Lebensjahr der Frau möglich (und bis zu welchem Alter)?

Schweden
Spanien

Rumänien
Portugal

Niederlande
Malta

Irland

Griechenland

Frankreich

Dänemark

Zypern

Bulgarien
Belgien

Schweden
Spanien

Rumänien
Portugal

Niederlande
Malta

Irland
Ungarn

Deutschland
Griechenland

Frankreich
Finnland
Estland

Dänemark

Zypern
Kroatien
Bulgarien
Belgien

Slowakei (50)
Rumänien (48)
Portugal (50)

Niederlande (49)
Malta (48)

Italien (46)

Ungarn (49)
Griechenland (50)

Estland (50)

Dänemark (45)
Tschechien (49)
Zypern (50)
Kroatien (48)

Belgien (47)
Österreich (45)
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In welchen EU-Ländern gibt es KEINE besonderen Anforderungen
an Frauen, die ihre Eizellen einfrieren wollen (z. B. vorherige
Genehmigung oder medizinische Notwendigkeit)?

Schweden

Slowakei
Rumänien
Portugal

Polen
Niederlande
Malta

Lettland
Italien

Irland
Ungarn

Deutschland
Griechenland

Frankreich
Finnland
Estland

Dänemark
Tschechien
Zypern
Kroatien
Bulgarien
Belgien

In welchen EU-Ländern ist eine Eizellenspende grundsätzlich
möglich?

Schweden
Spanien
Slowenien
Slowakei
Rumänien
Portugal

Polen
Niederlande
Malta

Litauen
Lettland
Italien

Irland
Ungarn
Griechenland

Frankreich
Finnland
Estland

Dänemark
Tschechien
Zypern
Kroatien
Bulgarien
Belgien
Österreich
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IV. LEIHMUTTERSCHAFT
In welchen EU-Ländern ist eine altruistische Leihmutterschaft
möglich?

Spanien

Slowakei
Rumänien
Portugal

Niederlande

Luxemburg

Lettland

Irland

Griechenland

Dänemark
Tschechien
Zypern

Belgien

In welchen EU-Ländern ist Alleinstehenden der Zugang zu
einer altruistischen Leihmutterschaft gestattet?

Portugal

Niederlande
GriechenlandZypern

Belgien

In welchen EU-Ländern ist eine kommerzielle Leihmutterschaft
zulässig?

Belarus Russland Ukraine

Kein Land in der Europäischen Union erlaubt eine kommerzielle
Leihmutterschaft. In Kontinentaleuropa ist eine kommerzielle
Leihmutterschaft in folgenden Ländern möglich:



V. ADOPTION
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In welchen EU-Ländern besteht KEIN Höchstalter für die
Adoption von Kindern?

Schweden
Spanien
Slowenien
Slowakei
Rumänien

Polen
Niederlande

Lettland
Italien

Irland
Ungarn

Deutschland
Frankreich

Dänemark
Tschechien
Zypern
Kroatien
Bulgarien
Belgien
Österreich

In welchen EU-Ländern können gleichgeschlechtliche Paare
GEMEINSAM Kinder adoptieren?

Schweden
Spanien
Slowenien

Portugal

Niederlande
Malta
Luxemburg

Irland

Deutschland
Frankreich
Finnland

Dänemark

Kroatien

Belgien
Österreich
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Österreichische Gesellschaft
für Familienplanung oegf.at

The Fédération Francophone Belge pour le
Planning Familial et l'Education Sexuelle planningfamilial.net

The Bulgárian Family Planning and
Sexual Health Association safesex.bg

Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje cesi.hr

The Zypern Family Planning Association familyplaning.org.cy

Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu planovanirodiny.cz

Sex & Samfund sexogsamfund.dk

Eesti Seksuaaltervise Liit seksuaaltervis.ee

Väestöliitto vaestoliitto.昀椀

Mouvement Français pour la Planning Familial planning-familial.org

Pro Familia profamilia.de

Prosexo.gr prosexo.gr

Patent patent.org.hu

The Irish Family Planning Association ifpa.ie

La Vita di Donna vitadidonna.it

The Lettonien Association for Family
Planning & Sexual Health papardeszieds.lv

The Family Planning and Sexual Health
Association of Litauen tavogyvenimas.lt

Planning familial p昀氀.lu

Sexual Health Malta sexualhealth.gov.mt

Rutgers rutgers.nl

Federation for Women and Family Planning federa.org.pl

Associação Para o Planeamento da Família apf.pt

Societatea de Educatie Contraceptiva si Sexuala secs.ro

Spoločnosť pre plánované rodičovstvo rodicovstvo.sk

zenskilobi.siŽenski lobi Slovenije

The Federación de Plani昀椀cación Familiar de España fpfe.org

Riksförbundet För Sexuell Upplysning rfsu.seSchweden

Spanien

Slowenien

Slowakei

Rumänien

Portugal

Polen

Niederlande

Malta

Luxemburg
Litauen

Lettland

Italien
Irland

Ungarn

Griechenland

Deutschland
Frankreich

Finnland

Estland

Dänemark

Tschechien

Kroatien
Zypern

Bulgarien

Belgien

Österreich
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